
STATUTEN

des Vereins

MitMänsch Oberwallis



I. NAME, SITZ UND ZWECK

Art. 1

Name, Sitz, Dauer

Unter dem Namen Verein MitMänsch Oberwallls besteht mit Sitz in Brig-Glis ein Verein auf

unbestimmte Dauer gemäss den Bestimmungen des Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetz

buches (ZGB).

Art. 2

Zweck

Der Verein unterstützt ideell und finanziell die beiden Stiftungen: „Stiftung MitMänsch Ober

wallis" (Betrieb) und „Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote von MitMänsch
Oberwallis".

Die „Stiftung MitMänsch Oberwallis" stellt für Menschen mit einer Beeinträchtigung von Ge
burt bis zu deren Tod ein vielfältiges Angebot im Bereich Prävention, Bildung, medizinische
und pädagogische Therapien, Arbeit und Beschäftigung, Wohnen und Freizeit jeweils mit ent
sprechender Begleitung, Unterstützung und Pflege zur Verfügung.

Die „Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote von MitMänsch Oberwallis" ver
waltet die gespendeten und erwirtschafteten Mittel und setzt diese zweckgebunden ein.

Die Tätigkeiten des Vereins sind vorwiegend auf Menschen mit einer kognitiven Beeinträchti
gung ausgerichtet. Der Verein kann seine Tätigkeiten auch auf Menschen mit anderen Beein

trächtigungen ausdehnen.

Insbesondere bezweckt der Verein:

1. die Unterstützung der Menschen mit einer Beeinträchtigung und deren Eltern und An

gehörigen;

2. die Förderung der Integration, der Selbstständigkeit und der zwischenmenschlichen
Beziehungen sowie die Wahrung der Persönlichkeit der Menschen mit einer Beein

trächtigung;

3. die Schaffung, den Erhalt und die Führung von einer Institution durch die Stiftung
MitMänsch Oberwallis mit Angeboten, wie heilpädagogische Frühberatung, Sonder

schulung, Werk- und Tagesstätten sowie Wohnplätze für Menschen mit einer Beein
trächtigung gemäss Leistungsauftrag des Kantons;

die Erweiterung des Angebots ausserhalb des kantonalen Leistungsauftrages entspre

chend den Menschen mit einer Beeinträchtigung im Rahmen der finanziellen Möglich

keiten des Vereins;
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5. die Sensibilisierung der Behörden, des Gewerbes, des Handels und der Industrie sowie

der breiten Öffentlichkeit für die Anliegen von Menschen mit einer Beeinträchtigung; -

6. die Zusammenarbeit mit Organisationen gleicher oder ähnlicher Zielsetzung.

Der Verein kann weitere Dienstleistungen erbringen, die geeignet sind, den Zweck des Vereins

zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.

Art. 3

Grundsatz der Gleichheit

Jede in diesen Statuten benutzte Bezeichnung einer Person, eines Status, einer Funktion oder

eines Berufes wird für Mann und Frau im gleichen Sinne verwendet.

II. MITGLIEDSCHAFT

Art. 4

Mitgliedschaft und Erwerb

Es wird zwischen folgenden Mitgliederkategorien unterschieden:

a) Einzelmitglleder

b) Kollektivmitglieder

c) Ehrenmitglieder

Einzelmitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, die die Ziele des Vereins

mittragen.

Kollektivmitglieder können Familien (Personen wohnhaft im selben Haushalt), juristische Per

sonen und Körperschaften des öffentlichen Rechts werden, die die Anliegen des Vereins unter

stützen.

Personen, die sich um den Verein oder um die Interessen der Menschen mit einer Beeinträch

tigung in besonderer Weise verdient gemacht haben, können von der Vereinsversammlung auf

Vorschlag des Vorstandes zum Ehrenmitglied gewählt werden.

Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand. Er kann den Beitritt ohne An

gabe von Gründen ablehnen.
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Art. 5

Austritt

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er Ist jeder
zeit möglich und tritt sofort In Kraft.

Art. 6

Ausschluss

Der Vorstand kann ein Vereinsmitglled ausschllessen, wenn es die Vereinsstatuten In schwer

wiegender Welse verletzt. Dem Ausgeschlossenen steht ein Rekursrecht an die nächste or
dentliche Vereinsversammlung zu.

Der Rekurs Ist Innert 30 Tagen nach Zustellung des Ausschlussentscheides mit eingeschriebe

nem Brief an den Präsidenten zuhanden der Vereinsversammlung zu richten.

Wer seinen Mltgllederbeltrag trotz Mahnung nicht bezahlt, wird vom Vorstand von der Mit
gliederliste gestrichen, ohne dass dem betreffenden Mitglied ein Rekursrecht an die Vereins
versammlung zusteht.

Art. 7

Anspruch auf das Vereinsvermögen

Jeder persönliche Anspruch der Vereinsmitglleder auf das Vereinsvermögen Ist ausgeschlos

sen.

III. MITTEL

Art. 8

Mltgllederbeltrag

Jedes Vereinsmitglled Ist zur Zahlung des jährlichen Mitgliederbeitrages verpflichtet. Die Höhe
des Mitgliederbeitrages für Einzel- und Kollektivmitglleder wird jährlich an der GV bestimmt. -

Ehren- und Vorstandsmitglleder

Ehren- und Vorstandsmitglleder sind vom Jahresbeitrag befreit.

Austretende oder ausgeschlossene Vereinsmitglleder schulden Ihren Mltgllederbeltrag bis zum

Ende des laufenden Vereinsjahres.
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Art. 9

Weitere Mittel

Weitere Mittel des Vereins werden aus durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen, durch

private und öffentliche Beiträge und freiwiliige Zuwendungen (Spenden) jeder Art beschafft.

Diese werden in die Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote von MitMänsch

Oberwallis zur Verwaltung und dem zweckgebundenen Einsatz übertragen.

Art. 10

Haftung

Die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten des

Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.

IV. ORGANISATION

Art. 11

Organe

Die Organe des Vereins sind:

A) die Vereinsversammlung;

B) der Vorstand;

C) die Kontrollstelle.

A) DIE VEREINSVERSAMMLUNG

Art. 12

Einberufung

Die ordentliche Vereinsversammlung wird vom Vorstand einberufen, in der Regel innerhalb

der ersten sechs Monate des Jahres.

Die Einberufung zur Vereinsversammlung erfolgt schriftlich spätestens 14 Tage vor dem Ver

sammlungsdatum und hat die Verhandlungsgegenstände bekannt zu geben.
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Der Vorstand oder ein Fünftel der Vereinsmitglleder können die Einberufung einer ausseror-

dentlichen Vereinsversammlung verlangen, welche innerhalb von zwei Monaten seit Einrei

chung des Begehrens stattzufinden hat.

Jedes Vereinsmitglled hat das Recht, zuhanden der nächsten Vereinsversammlung Anträge zu
stellen. Solche Anträge sind In der Traktandenliste aufzunehmen, sofern sie dem Vorstand
durch eingeschriebenen Brief spätestens 30 (drelssig) Tage vor der Vereinsversammlung ge
stellt wurden.

Treffen Anträge später ein oder handelt es sich um blosse Anfragen, so sind sie an der Vereins
versammlung zu besprechen, eine Beschlussfassung ist aber erst an der nächsten Verelnsver-

sammlung zulässig.

Art. 13

Vorsitz

Vorsitzender in der Verelnsversammlung Ist der Präsident und bei dessen Verhinderung ein

anderes Mitglied des Vorstandes.

Der Vorsitzende ernennt die Stimmenzähier.

Der Sekretär führt das Protokoll über die von der Vereinsversammlung gefassten Beschlüsse

und Wahlen. Das Protokoll Ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen.

Art. 14

Beschlussfähigkelt

Jede statutengemäss einberufene Verelnsversammlung Ist, unabhängig von der Zahl der anwe
senden Mitglieder, beschlussfählg.

Art. 15

Traktanden

Beschlüsse können einzig über die auf der Traktandenliste aufgeführten Verhandlungsgegen
stände gefasst werden.
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Art. 16

Stimmrecht

Grundsatz

Jedes Einzelmitglied hat an der Vereinsversammlung eine Stimme. Stellvertretung ist ausge

schlossen.

Familien als Kollektivmitglied haben eine Stimme und üben ihr Stimmrecht durch eine Person

(wohnhaft im selben Haushalt) aus.

Juristische Personen und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben eine Stimme und üben

ihr Stimmrecht durch einen ausdrücklich dafür bezeichneten Vertreter aus, der Mitglied ihrer

Verwaltung sein muss.

Jedes Mitglied des Vereinsvorstandes und jedes Ehrenmitglied hat eine Stimme.

Art. 17

Beschlussfassung

Die Vereinsversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. —

Der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Beschlüssen der Präsident

mit einer zweiten Stimme, bei Wahlen das Los.

Für die Auflösung und die Fusion des Vereins bedarf es einer Stimmenmehrheit von drei Vier

teln der anwesenden Mitglieder.

Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht geheime Stimmabgabe beschlossen

wird.

Mitglieder haben bei Beschlüssen, welche sie selbst betreffen, in den Ausstand zu treten.

Art. 18

Befugnisse

Der Vereinsversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. die Abnahme der Tätigkeitsberichte, der Jahresrechnung sowie die Entlastung der von

der Vereinsversammlung gewählten Organe;

2. die Wahl des Vorstandes, des Präsidenten und der Kontrollstelle;

3. die Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes und der Kontrollstelle;

Seite 7 von 11



4. die Beschlussfassung über Rekurse im Sinne von Art. 6 der Statuten;

5. die Abänderung der Vereinsstatuten (Art. 17 Abs. 1);

6. die Auflösung und die Fusion des Vereins sowie die Liquidation des Vereinsvermögens
(Art. 17 Abs. 3);

7. die Festsetzung der Mitgliederbeiträge (Art. 8);

8. die Ernennung von Ehrenmitgliedern (Art. 4 Abs. 4);

9. die Beschlussfassung über Gegenstände, die ihr durch Gesetz oder die Statuten vorbe
halten sind.

B) DER VORSTAND

Art. 19

Vorstand

Der Vorstand besteht aus 5 bis 9 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden durch die Vereinsversammlung gewählt.

Der Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidenten, welcher von der Vereinsver

sammlung gewählt wird, selbst. Namentlich bezeichnet er aus seiner Mitte den Vizepräsiden

ten.

Die Interessen der Eltern und Angehörigen sollen im Vorstand angemessen vertreten sein.

Art. 20

Amtsdauer

Die Vorstandsmitglieder werden auf vier Jahre gewählt und sind wieder wählbar.

Werden während einer Amtsdauer Ersatzwahlen vorgenommen, so vollenden die neu Gewähl

ten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.
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Art. 21

Einberufung

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern.

Drei Vorstandsmitglieder können die Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen, welche

innerhalb der drei auf das Begehren folgenden Wochen stattzufinden hat.

Die Einberufung der Vorstandssitzungen hat schriftlich, in der Regel 10 Tage zum voraus, zu

erfolgen und hat über die Verhandlungsgegenstände Auskunft zu geben.

Über die Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen.

Art. 22

Beschlussfassung

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine

Beschlüsse und nimmt seine Wahlen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vor

standsmitglieder vor. Der Präsident stimmt mit; im Falle der Stimmengleichheit gibt der Präsi

dent den Stichentscheid.

Beschlüsse über einen gestellten Antrag können ebenfalls auf dem Korrespondenzweg oder

durch telegrafische/e-mail u.a.m. Stimmabgabe gefasst werden, sofern nicht ein Vorstands

mitglied mündliche Beratung verlangt.

Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die Mehrheit aller Vorstandsmitglieder zustimmt. -

Diese Beschlüsse sind ebenfalls zu protokollieren.

Art. 23

Traktanden

Über nicht auf der Traktandenliste aufgeführte Verhandlungsgegenstände kann nur Beschluss
gefasst werden, sofern alle Vorstandsmitglieder zustimmen.

Art. 24

Befugnisse des Vorstandes

Der Vorstand beschliesst über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Organ übertra

gen sind, insbesondere über;
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1. die Führung des Vereins unter Vorbehalt der Befugnisse der Vereinsversammlung; —
2. die Ausführung der Beschlüsse der Vereinsversammlung;

3. die Vertretung des Vereins gegenüber Dritten und Regelung der Unterschriftsberechti
gung;

4. die Einberufung der Vereinsversammlung;

5. die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern, unter Vorbehalt des Re

kursrechtes an die Vereinsversammlung (Art. 6);

6. die Planung und die Durchführung der Vereinstätigkeiten;

7. die Ausarbeitung von Reglementen und deren Inkraftsetzung;
8. die Beschlussfassung über die Anhebung von Prozessen, den Klagerückzug, das Einrei

chen von Rekursen sowie den Abschluss von Vergleichen und Kompromissen;

9. den Erwerb, die Veräusserung oder die Belastung von Grundstücken;

10. die Aufnahme oder die Gewährung von Krediten, das Eingehen von Bürgschaften und
ähnlichen Eventualverpflichtungen;

11. die Einsetzung von Kommissionen.

C) KONTROLLSTELLE

Art. 25

Kontrollstelle

Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren und einem Suppleanten, welche alle

zwei Jahre gewählt werden. Sie sind wieder wählbar.

Es kann auch eine Revisionsstelle bezeichnet werden.

Sie prüfen die Rechnungsführung des Vereins und erstatten jährlich zuhanden der Vereinsver
sammlung schriftlich Bericht.

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 26

Auflösung, Liquidation

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ausschliesslich hiefür einberufenen Vereinsver
sammlung beschlossen werden. Zur Beschlussfassung bedarf es einer Stimmenmehrheit von

drei Viertel (Art. 17 Abs. 3) der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Im Falle der Fusion mit einer Institution, welche ähnliche oder gleiche Zwecke verfolgt, ent

scheidet die Vereinsversammlung über das Vorgehen auf Antrag des Vorstandes mit zwei Drit

tel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
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Art. 27

Liquidation im Falle der Auflösung des Vereins

Der Vorstand führt die Liquidation durch und erstellt einen Bericht und die Schlussabrechnung

zuhanden der Vereinsversammlung.

Die Vereinsversammlung entscheidet über die Verwendung eines allfälligen Aktivenüberschus

ses. Dieser ist soweit tunlich einem Werk mit ähnlichem gemeinnützigem Zweck zuzuwenden. -

Art. 28

Eintrag im Handelsregister

Der Vorstand ist zur Eintragung des Vereins in das Handelsregister verpflichtet.

Art. 29

Inkrafttreten

Die vorliegenden Statuten wurden durch Vereinsversammlung vom 15. Juni 2010 genehmigt. --

Die letzte Statutenrevision erfolgte an der Vereinsversammlung vom 21. Juni 2016.

Diese Statuten sind anlässlich der Vereinsversammlung vom 20. Juni 2018 angepasst und ge

nehmigt worden und werden per sofort in Kraft gesetzt. —

Die vorliegenden Statuten ersetzen die Statuten des «Vereins MitMänsch Oberwallis» vom 20.

Juni 2018. -

Brig-Glis, 21. September 2021

Im Namen der Vereinsversammlung:

Julian Vomsattel - Vereinspräsidentin Franziska Schmid - Vereinsvizepräsidentin
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